[image: image1.jpg]F|H|<



Brönnimann Gerry 
[ Gesetzliche Grundlagen ]


Ib02





Gesetzliche Grundlagen

Regelungen
Das Spielbankengesetz (SBG) bildet den juristischen Rahmen für die Schweizer Spielbankenbranche. Das Gesetz wird durch zwei Vollzugserlasse näher ausgeführt: Die Spielbankenverordnung (VSBG) legt die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Betrieb der künftigen Spielbanken fest. Die Glücksspielverordnung (GSV) regelt demgegenüber vorwiegend technische Fragen des Glücksspiels.
Die Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission zur Bekämpfung der Geldwäscherei (VESBK-BGW) stützt sich auf das Geldwäschereigesetz (GwG), regelt die Sorgfaltspflichten der Spielbanken im Bereich Geldwäscherei und legt die organisatorischen Massnahmen fest, die die Spielbanken ergreifen müssen. 

Sicherheitskonzept
Die Casinos sind gesetzlich verpflichtet, in ihren Betrieben ein umfangreiches Sicherheitskonzept umzusetzen. Dadurch wird im Interesse der Gäste wie auch des Casinos selber sichergestellt, dass der Spielbetrieb ruhig und geordnet verläuft und allfällige unerlaubte Handlungen und Vorkommnisse frühzeitig erfasst werden. Zum Sicherheitskonzept gehören z.B. die Identitätskontrolle der Gäste beim Eingang sowie die Vorkehrungen der Casinos zur Erfüllung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäscherei. Der Spielbetrieb an den Spieltischen und Glücksspielautomaten wird lückenlos durch unzählige Kameras rund um die Uhr überwacht. Überwacht und kontrolliert wird aber auch der Geldtransfer. Die Casinos sind durch ein elektronisches Kontroll- und Abrechnungssystem (EAKS) 24 Stunden online mit der Aufsichtsbehörde, der Eidgenössischen Spielbankenkommission, verbunden. 

Die Casinos sind verpflichtet, unberechtigte Zutritte zum Spielbetrieb sowie unberechtigtes Spielen zu verhindern. Personen, gegen die eine so genannte Spielssperre besteht, unterliegen einem gesamtschweizerischen Spielverbot und müssen in einem zentralen Sperrregister erfasst werden. Aus diesem Grund wird bei jedem Gast an Hand eines amtlichen Ausweispapiers geprüft, ob ein Eintrag in diesem Sperrregister besteht. 

Der Schweizer Casino Verband hat ein spezielles Zutrittskontrollystem entwickeln lassen, das eine sichere und einfache Identitätskontrolle der Gäste beim Eingang ermöglicht. Die spezielle Datenbank enthält das gesetzlich vorgeschriebene Sperrregister, auf das sämtliche Schweizer Spielbanken online Zugriff haben. Eine von einem Casino ausgesprochene Spielsperre oder ein Spielverbot kann so umgehend in allen anderen Schweizer Casinos konsequent umgesetzt werden.

Sozialkonzept

Die Casinos sind gesetzlich verpflichtet, den sozialschädlichen Auswirkungen des Spiels vorzubeugen. Zu diesem Zweck wurden für die künftigen Casinos spezielle Sozialkonzepte erarbeitet. 

Die Spielbanken arbeiten im Bereich der Suchtprävention sowie in der fachspezifischen Aus- und Weiterbildung des Personals mit renommierten Fachstellen und Experten aus dem Sucht- und Präventionsbereich zusammen. Die Sozialkonzepte legen Massnahmen fest, um sozial oder psychisch schädliche Auswirkungen des Glücksspiels präventiv zu verhindern oder wenn notwendig zu verringern bzw. zu beseitigen (Prävention und Früherkennung gefährdeter Spieler). Das Casinopersonal wird gezielt darin geschult, suchtgefährdete Spieler zu erkennen und kompetent zu beraten. Die Gäste werden in geeigneter Weise auf die mit dem Geld- und Glücksspiel zusammenhängenden Gefahren aufmerksam gemacht. Ausserdem stellt die Spielbank verständliche Informationen bereit über Hilfsmassnahmen wie Spielsperren, Adressen von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für spielsuchtgefährdete Personen. Ebenfalls müssen Selbsterhebungsbogen zur Suchtgefährdung aufliegen.
Betrieb
Spielverbot

Einem allgemeinen Spielverbot unterliegen Personen unter 18 Jahren oder gegen die eine Spielsperre besteht, Mitglieder der Spielbankenkommission und Spielbankenangestellte, die am Spielbetrieb beteiligt sind. Dies gilt ebenfalls für Mitglieder der Organe einer Spielbank. Angestellte einer Spielbank, die nicht am Spielbetrieb beteiligt sind, Aktionäre, die mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals der Spielbank halten, sowie Genossenschafterinnen und Genossenschafter unterliegen einem Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in Verbindung stehen.

Spielsperre

Spielbanken müssen Personen vom Spielbetrieb ausschliessen, von denen sie weiss

oder annehmen muss, dass sie überschuldet sind oder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und ihrem Vermögen stehen oder den geordneten Spielbetrieb beeinträchtigen. Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit Begründung schriftlich mitgeteilt werden und muss aufgehoben werden, sobald der Grund dafür nicht mehr besteht. Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei der Spielbank eine Spielsperre beantragen. Die Spielbank trägt die Spielsperren in ein Register ein und teilt den anderen Spielbanken in der Schweiz die Identität der gesperrten Personen mit. Nach Aufhebung der Spielsperre sind die Daten unverzüglich zu löschen.
Zutrittsbeschränkungen

Die Spielbank kann Kleidervorschriften erlassen und Personen ohne Angabe von Gründen den Eintritt verweigern.

Jackpot
Betreibt die Spielbank ein Jackpotsystem, so muss sie vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Jackpotsumme spätestens am nächsten Arbeitstag dem Gewinner ausbezahlt werden kann. Bei vernetzten Jackpotsystemen muss der Gewinn von der Spielbank ausbezahlt werden, in welcher der Jackpot ausgelöst wurde.
Bestätigung von Spielgewinnen

Die Spielbank bestätigt gegenüber Behörden Spielgewinne nur, wenn Behörden diese Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen, die Spielbank die Herkunft der Spieleinsätze und die Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte und der Spieler oder die Spielerin vor dem Verlassen der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der Spielgewinn registriert wird.
Höchsteinsätze

Der Bundesrat legt die Höchsteinsätze nach Spielart fest. Er berücksichtigt dabei den internationalen Standard und trägt den mit den einzelnen Spielen verbundenen Gefahren Rechnung. Sie sind für A- und B-Casinos unterschiedlich geregelt (Siehe Konzessionsbedingungen).
Zahlungsmittel und Depots

Die Spielbank darf keine Inhaberchecks annehmen oder ausstellen. Checks, die der Aussteller oder die Ausstellerin auf den Namen der Spielbank ausgestellt hat, darf sie annehmen. Sie muss sich bei der Annahme über die Identität der Person, die den Check ausstellt, informieren.
Die Kommission legt fest, ab welcher Höhe die Gewinnauszahlungen und die Rückzahlungen per Check vorgenommen werden müssen. Die Spielbank kann die Gewinne in Form eines Depots zur Verfügung der Spielerinnen und Spieler halten. Sie darf die Depotguthaben nicht verzinsen.

Spielmarken

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit Spielplaques gespielt werden.

Trinkgelder

Trinkgelder, die für die Gesamtheit der Angestellten bestimmt sind, sind in die speziell dafür vorgesehenen Behälter (Tronc) einzulegen. Trinkgelder dürfen ausschliesslich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im persönlichen Dienstleistungsbereich annehmen, insbesondere das Restaurant-Servicepersonal, die Chasseure und die Portiers.
Zutritts- und Einsichtsrecht

Die Spielbank muss der Kommission jederzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen gewähren und die Anschlüsse für Online-Verbindungen gewährleisten. Sie muss den Strafverfolgungsbehörden jederzeit Einsicht in das Register über die Spielsperre gewähren.

Schweigepflicht

Die Organe und die Angestellten der Spielbank unterstehen der Schweigepflicht.
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